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Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 17.09.2024. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 09.09.2024.
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Bekanntmachung
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
die konstituierende Sitzung des neu gewählten 
Gemeinderates Neukirchen findet am Mittwoch, 
dem 28. August 2024, 19:00 Uhr, im Sitzungs-
zimmer des Gemeindeamtes Neukirchen statt.

Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Begrüßung durch die Bürgermeisterin
2. Verpflichtung der Gemeinderäte
3. Wahl des Stellvertreters der Bürgermeisterin
4. Bildung des Technischen Ausschusses und 

des Verwaltungsausschusses
 Beschlussvorlage Nr. 038/2024
5. Beschluss zur Übertragung von Ausgabe- und 

Einnahmeansätzen des Haushaltsjahres 2023 
in das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Neu-
kirchen/Pleiße

 Beschlussvorlage Nr. 039/2024
6. Beschluss zur Annahme von Spenden im Haus-

haltsjahr 2024 für die Gemeinde Neukirchen/ 
Pleiße gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO

 Beschlussvorlage Nr. 040/2024
7. Verschiedenes
nichtöffentlicher Teil:
8. Verschiedenes
Neukirchen, 20. August 2024

Ines Liebald, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
die konstituierende Sitzung des neu gewählten 
Ortschaftsrates Lauterbach findet am Montag, 
dem 2. September 2024, 18:30 Uhr, im FF-Ge-
rätehaus Lauterbach, Schänkenberg 13 in 08459 
Neukirchen/OT Lauterbach statt. Die Sitzung ist 
öffentlich.

Tagesordnung
1. Verpflichtung der Ortschaftsräte durch die 

Bürgermeisterin
2. Wahl der/des Ortschaftsratsvorsitzenden
3. Anfragen und aktuelle Themen in der Ortschaft
Neukirchen, 20. August 2024

Ines Liebald, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
die konstituierende Sitzung des neu gewählten Ortschafts-
rates Dänkritz findet am Montag, dem 2. September 2024, 
20:00 Uhr, im FF-Gerätehaus Dänkritz, Talstraße 1 a in 08459 
Neukirchen/OT Dänkritz statt. Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung
1. Verpflichtung der Ortschaftsräte durch die Bürgermeisterin
2. Wahl der/ des Ortschaftsratsvorsitzenden
3. Anfragen und aktuelle Themen in der Ortschaft
Neukirchen, 20. August 2024

Ines Liebald, Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der Bürgermeisterwahl 

am 18. August 2024
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 18. August 2024 das Wahlergebnis der Bürgermeis-
terwahl in der Gemeinde Neukirchen ermittelt:
Zahl der Wahlberechtigten: .........................................3.187
Zahl der Wählerinnen und Wähler: ..............................1.357
Zahl der ungültigen Stimmen: .......................................... 51
Zahl der insgesamt abgegebenen
gültigen Stimmen: ....................................................... 1.306
Zahl der für die einzelnen Bewerber und für andere Personen 
abgegebenen gültigen Stimmen in festgestellter Reihenfolge 
der erreichten Stimmzahl: 

Wahlvor-
schlag

Familienname, 
Vornamen

Beruf/Stand PLZ/
Wohnort

Stimmen

CDU Liebald, Ines Bürgermeisterin 08459 
Neukirchen

1.285

Sonstige Einzelvorschläge 21

Zur Bürgermeisterin gewählt wurde Frau Liebald, Ines. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 42,6 %.
Gegen die Wahl kann gemäß § 25 Absatz 1 des Kommunal-
wahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von 
jeder oder jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin oder 
jedem Bewerber und jeder Person auf die bei der Wahl Stim-
men entfallen sind, innerhalb von zwei Wochen nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung schriftlich oder zur Nieder-
schrift unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichts-
behörde im Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Kom-
munalaufsicht, Robert-Müller-Straße 4 – 8 in 08056 Zwickau 
erhoben werden. 
Nach Ablauf dieser Frist können weitere Einspruchsgründe 
nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch einer/
eines Einsprechenden, die/der nicht die Verletzung ihrer/sei-



Amts- und Mitteilungsblatt | 20.08.2024 | Seite 3

Wahlbekanntmachung
1. Am 1. September 2024 findet die Wahl zum 8. Säch-
sischen Landtag statt. Die Wahl dauert von 08:00 bis 
18:00 Uhr.
2. Die Gemeinde Neukirchen ist in folgende fünf allge-
meine Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl-
bezirk

Abgrenzung des 
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums 
(Straße, Nr., Zimmer-Nr.)

00001 laut Angaben in 
den Wahlbenach-
richtigungsbriefen

DRK Wohnpark „Pleißenaue“
Pestalozzistraße 10
(barrierefrei)

00002 laut Angaben in 
den Wahlbenach-
richtigungsbriefen

Kindertagesstätte „Bosenhof“
Bosenhof 5
(barrierefrei)

00003 laut Angaben in 
den Wahlbenach-
richtigungsbriefen

Turnhalle 
Hauptstraße 6
(barrierefrei)

00004 laut Angaben in 
den Wahlbenach-
richtigungsbriefen

Jugendclub Lauterbach
Am Schloss 3
(barrierefrei)

00005 laut Angaben in 
den Wahlbenach-
richtigungsbriefen

Vereinshaus Dänkritz
Crimmitschauer Straße 12 a
(barrierefrei)

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 25. Juli bis 11. August 2024 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Zulassung der Wahl-
briefe sowie zur Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr in der Gemeinde-
verwaltung Neukirchen, Pestalozzistraße 40, Sitzungs-
zimmer, zusammen.
3. Jede und jeder Wahlberechtigte kann nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis sie oder er eingetragen ist.
Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenach-
richtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll 
bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. 
Jede Wählerin und jeder Wähler bekommt bei Betreten 
des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Direktstimme 
und eine Listenstimme. Das Stärkeverhältnis der Par-
teien im Sächsischen Landtag errechnet sich nur aus 
der Anzahl der Listenstimmen.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direkt-

bewerberinnen und -bewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge, bei Kreiswahlvorschlägen von 
Parteien außerdem den Namen der Parteien und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem 
das Kennwort und rechts von dem Namen jeder Be-
werberin und jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
den, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerberinnen und Bewerber der zugelas-
senen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die Wählerin oder der Wähler gibt ihre oder seine  
Direktstimme in der Weise ab, dass sie oder er auf 
dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem 
Bewerber sie gelten soll, und ihre oder seine Listen-
stimme in der Weise, dass sie oder er auf dem rechten 
Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem 
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass ihre oder seine Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein ha-
ben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-
lichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und 

ner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 45 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes 
mindestens vier Wahlberechtigte beitreten.
Neukirchen, den 20. August 2024

Ines Liebald, Bürgermeisterin

►
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seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag, bis 16:00 Uhr, eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle ab-
gegeben werden.
6. Jede und jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein 
Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertrete-
rin oder einen Vertreter anstelle der oder des Wahl-
berechtigten ist unzulässig (§ 13 Absatz 4 des Säch-
sischen Wahlgesetzes). 
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder 
wegen einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
sind, können sich hierzu der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahl-
entscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 13 Absatz 5 des Sächsischen 
Wahlgesetzes).
Wer vorsätzlich unbefugt wählt oder sonst ein un-
richtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen 
der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).
Neukirchen, den 20. August 2024

Ines Liebald, Bürgermeisterin

E-Zigaretten richtig entsorgen
Elektrogeräte gehören nicht in Abfalltonnen 

oder Papierkörbe
E-Zigaretten sind Elektro(nik)-Altgeräte und enthalten 
Batterien wie Lithium-Akkumulatoren. In ihnen sind 
sowohl wertvolle Rohstoffe, etwa in den Mikropro-
zessoren, als auch Schadstoffe enthalten. Deshalb ge-
hören sie weder in Abfalltonnen, noch unterwegs in 
Papierkörbe. Das gilt auch für Einweg-E-Zigaretten.
Damit die Rohstoffe zurückgewonnen werden und 
keine Schadstoffe in die Umwelt gelangen können, ist 
es erforderlich, diese – wie alle anderen Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte auch – getrennt zu sammeln und 
zu behandeln. Die Rückgabe ist kostenfrei im vertrei-
benden Handel, zum Beispiel in Elektrofachmärkten 
oder Lebensmitteldiscountern, sowie an den Annah-
mestellen des Landkreises Zwickau möglich.

Das Schadstoffmobil auf Herbsttour
Haushaltsübliche Schadstoffe wie Nagellack, Sekunden-
kleber oder Pflanzenschutzmittel können am Schad-
stoffmobil entsorgt werden. Dieses ist am Mittwoch, 
dem 4. September 2024, in Neukirchen und Lauterbach 
unterwegs.

Neukirchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 – 10:30 Uhr
Pleißenanger nach Haus-Nr. 32 (Containerstandplatz)

Lauterbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:00 – 12:00 Uhr
Am Schloß 11 (Parkplatz Sportplatz)
Hinweise:
- Die Annahme erfolgt bis zu zehn Kilogramm je Ein-

wohner und ist kostenfrei.
- Auch Gewerbe dürfen geringe Mengen haushaltsüb-

licher Schadstoffe anliefern.
- Stoffe bitte nicht mischen und dem Personal am 

Schadstoffmobil persönlich abgeben. 
- Bitte nutzen Sie möglichst kleine Gefäße bis zu fünf 

Litern Fassungsvermögen. Maximal ist die Abgabe 
von Zehn-Liter-Gefäßen möglich.

- Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.
Von der Annahme ausgeschlossen sind:
- Innenwandfarbe (ausgetrocknet): Restabfall
- Speiseöl (gebunden, z. B. mit Sägespänen): 

Restabfall
- leere Verkaufsverpackungen: Gelbe Tonne
- Bauabfälle (auch wenn sie schadstoffbelastet sind): 

zugelassene Entsorgungsfachbetriebe
- Energiesparlampen und Batterien/Akkus: 

Handel / Annahmestellen für Elektro(nik)-Altgeräte
- Explosivstoffe und Gasflaschen: 

zugelassene Entsorgungsfachbetriebe
Zusätzlich steht das Schadstoffmobil immer am zwei-
ten Samstag im Monat, 09:00 – 12:00 Uhr, auf dem 
Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau. Die nächsten 
Termine sind am 14. September sowie 12. Oktober 
2024.
Geringe Verschiebungen im Zeitplan aufgrund von 
Baumaßnahmen und Umleitungen sind möglich.
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Die Rücknahmestellen sind veröffentlicht unter:
- entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche
- www.landkreis-zwickau.de/elektro-annahmestellen
Weitere Informationen sind zu finden auf der Home-
page des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz unter: 
- www.bmuv.de/faqs/e-zigaretten-richtig-entsorgen
- www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallar-

ten-und-abfallstroeme/elektro-und-elektronik-altge-
raete/einweg-e-zigarette

Blutspendetermine im September
Mittwoch, 11.09.2024 15:00 – 18:30 Uhr
Werdau, Stadthalle, Crimmitschauer Straße 7
Montag, 16.09.2024 13:00 – 18:30 Uhr
Crimmitschau, Haus der sozialen Dienste
Zwickauer Straße 51
Weitere Informationen unter www.blutspende.de.
Ihr DRK-Blutspendedienst

Kreishähnewettkrähen
Am 8. September 2024 wird es in Lauterbach in den 
frühen Morgenstunden ein besonderes Konzert geben! 
Da nämlich lädt der Kleintierzüchterverein Dänkritz-
Lauterbach e. V. zum diesjährigen Kreishähnewett-
krähen auf den Pfarrhof, Schänkenberg 6, neben der 
Kirche ein. Nachdem der tierische Wettstreit bereits 
einmal vor zwei Jahren in Lauterbach durchgeführt 
worden war, soll er sich nun im schönen Ambiente, 
inmitten der grünen Natur, wiederholen. Im letzten 
Jahr fand der Wettbewerb der Rassegeflügelzüchter 
im Rahmen des Dorffestes in Langenreinsdorf statt.
Ab 09:30 Uhr werden die Tiere in die Käfige platziert 
und um 10:00 Uhr beginnt der Wettbewerb, der drei-
ßig Minuten dauert. Wichtig ist, dass für jedes Tier ein 
Impfnachweis vorzulegen ist. 
Anmeldeschluss unter der Tel. Nr. 01525 1852658 ist 
am 5. September 2024 bei Uwe Schumann. Der Verein 
bietet zudem einen besonderen Service: Wer keinen 
eigenen Hahn hat, aber sich gern beteiligen möchte, 
kann für diese Veranstaltung einen Hahn mieten! Die 
Verpflegung für Tier und Aussteller ist abgesichert! 
Dieses Wettkrähen, an dem sich Mitglieder aller acht 
Geflügelvereine im Kreis beteiligen, ist nicht reinweg 
eine tierische Herausforderung, sondern es ist auch 
dem Spaß an der Freude und der Zusammenkunft von 
Zuchtfreunden mit Erfahrungsaustausch gewidmet. 
Erfahrungsgemäß sind die kleineren Hühnerrassen, 
die Zwerge, krähfreudiger als die größeren Rassen. 
Bleibt abzuwarten, ob das auch in Lauterbach so ist. 
Auf die Sieger warten natürlich schöne Pokale und für 
den bzw. die Hähne mit dem geringsten Einsatz gibt es 
gewiss wieder einen lustigen Sonderpreis.
Roland Wagner

Kleintierzüchterverein
Dänkritz-Lauterbach e.V.

Kirchennachrichten
Wir feiern gemeinsam Gottesdienst am: 
Sonntag, 25.08.2024
10:15 Uhr Gottesdienst 

in der St. Martinskirche Neukirchen
Sonntag, 01.09.2024
08:45 Uhr Gottesdienst in der Kirche Lauterbach
Sonntag, 08.09.2024
10:15 Uhr Gottesdienst 

in der St. Martinskirche Neukirchen
Sonntag, 15.09.2024
10:15 Uhr Gottesdienst zur Jubelkonfirmation 

in der Kirche Lauterbach
Sonntag, 22.09.2024
10:15 Uhr Erntedankgottesdienst 

in der St. Martinskirche Neukirchen
Sonntag, 29.09.2024
10:15 Uhr Erntedankgottesdienst 

in der Kirche Lauterbach
17:00 Uhr Familienkirche 

im Gemeindehaus Neukirchen
Start nach den Sommerferien

Mit dem Ende der Sommerferien hat auch wieder die 
Junge Gemeinde in Neukirchen begonnen. Die Jugend-
lichen ab 14 Jahren treffen sich mittwochs, 14-tägig, 
im Gemeindehaus, ab 18:00 Uhr. Jeder und jede ist 
herzlich eingeladen dazuzukommen.
Es wird auch wieder fleißig „gewuselt“ in unserer Krab-
belgruppe, dienstags, 14-tägig, von 09:30 bis 11:00 Uhr, 
im Gemeindehaus.
Und alle größeren Kinder sind wieder zu den OASE-Kids 
eingeladen, mittwochs, 14-tägig, im Gemeindehaus. 
1. – 4. Klasse .................................. 14:45 – 16:30 Uhr
5. – 6. Klasse ...................................16:30 – 17:30 Uhr
Pfarrerin Jenny Beyer
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Landschaftspflegeverband
Westsachsen e. V.

Neuigkeiten vom Landschaftspflegeverband
- Veranstaltung -

Mähen mit der Handsense
Wann: 21. September 2024, 08:00 – 12:00 Uhr
 (Anmeldung erforderlich)
TN-Zahl: max. 10 Teilnehmer
Treffpunkt: Am Hain, 08459 Neukirchen/Pleiße 

Wiese am Jugendclub
Kosten: 75,- €/Person in Bar • Selbstversorgung
Anmeldung: Mario Knoll • Mobil: 0175 8648026
Referenten: Mario Knoll
Schluss mit Mähroboter und Co! Hier lernen Sie im 
Rahmen des Inuversumm-Projektes Ihre Wiese scho-
nend und naturverträglich zu mähen. Eigene Sensen 
können (nach Rücksprache!) mitgebracht werden.
Bitte denken Sie an festes Schuhwerk und für den Fall 
der Fälle wetterfeste Kleidung.

Mobiler Kursraum und Untersuchungslabor:  
Das neue Umweltbildungsmobil ist beides

Der Landschaftspflegeverband Westsachsen e. V. mit 
Sitz in der Neukirchner Gräfenmühle bekam am Mon-
tag, dem 12. August 2024, einen großen Wunsch er-
füllt. Da nämlich erhielt er sein „Umweltbildungsmo-
bil“, wozu eigens aus der Landeshauptstadt Dresden 
Umweltminister Wolfram Günther angereist kam. 

Der dazugehörige Anhänger ist das eigentliche Herz-
stück. Er enthält ein ausgeklügeltes Regalsystem, 
in dem sich die verschiedensten Umweltbildungs- 
materialien befinden. Er verfügt ferner über große Ab-
stellflächen für die Probenahme, deren Auswertung 
und die notwendige Dokumentation. Seitenwände 
mit verschiedenen Halterungen und teils magnetische 
Flächen im Innenbereich des Anhängers sind geeignet 
für das Aufhängen von Postern und Verstauen von di-
versen Geräten. Ein Stauraum unter der Arbeitsplatt-
form ermöglicht zudem das Unterbringen von maß-
gefertigten klappbaren Tischen und Bänken, welche 
im Freien für die notwendigen Arbeiten aufgestellt 
werden können. 

Dänkritzer Nachbarschaftsfest
Auch in diesem Jahr wird es in Dänkritz wieder ein 
Nachbarschaftsfest geben. Dieses findet am Sams-
tag, dem 7. September 2024, auf dem hinteren Teil 
des Parkplatzes an der „Dänkritzer Schmiede“ statt. 
Wie gewohnt beginnt es um 15:00 Uhr mit dem 
Läuten der Traditionsglocke im Schlauchturm am 
alten Gerätehaus. 
Mit freiem Eintritt für alle können sich die Besucher 
zu Beginn den leckeren Kuchen und Kaffee im Fest-
zelt schmecken lassen. Für die Dänkritzer Senioren 
ist das Kaffetrinken wie immer frei! 
Das Organisationsteam um Marion Barth hat au-
ßerdem ein abwechslungsreiches Programm auf 
die Beine gestellt, bei dem vor allem die Kinder 
ein reichliches Betätigungsfeld finden werden, so 
zum Beispiel an der Bastelstraße, beim Schlauch-
zielspritzen, am Glücksrad, bei den Kinder-Tattoos 
oder beim Büchsenwerfen. Sein Geschick kann man 
natürlich auch beim Kerzenausblasen oder beim 
„Dänkritzer Maßkrugschieben“ unter Beweis stel-
len. Interessant dürfte auch das angebotene Bull 
Riding sein. Für die richtige Musik sorgt DJ Leo und 
am Abend können sich die Gäste auf den Auftritt 
der „Chillis“ freuen. 
Natürlich ist für das leibliche Wohl bestes gesorgt. 
Am Biertresen gibt es frische Getränke und der 
Schumann Fleischer hält ein breites Angebot an 
Gegrilltem oder Geräucherten bereit.
Roland Wagner

„Das Umweltbildungsmobil ist von vorn bis hinten mit 
Hightech ausgerüstet“, so André Oehler, Koordinator 
und Ansprechpartner für das Umweltbildungsmo-
bil. Bei dem Fiat-Transporter handelt es sich um ein 
E-Auto, dessen Innenbereich sich flexibel einrichten 
lässt: Entweder mit bis zu neun Sitzplätzen für den 
Personentransport oder nach Entfernen der Sitzplätze 
als Transportfahrzeug für benötigte Forschungs- und 
Erkundungsmaterialien. 
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Neben Internetzugang und zwei Whiteboards besteht 
zudem die Möglichkeit, mit den zur Ausrüstung gehö-
renden Mikroskopen, die Bilder digital für Besucher 
und Gäste zu präsentieren. Ausreichend Licht und 
Steckdosen erweitern den Umfang und es gibt zudem 
eine separate Stromversorgung über Powerbox und 
mobile Solarpanels, womit sich Tablets und Mikro-
skope unterbrechungsfrei nutzen lassen. Ein Wasch-
becken mit Warmwasserspeicher rundet die Ausstat-
tung ab.
Schwerpunktmäßig soll das Umweltbildungsmobil zum 
Einsatz kommen, um mit bestehenden Arbeitsgemein-
schaften gezieltere Objekte und Projekte besser mit 
Kindern und Jugendlichen abarbeiten zu können. Aber 
auch die Umweltbildung in Schulen bildet einen wich-
tigen Aspekt. „So können wir uns in Schulen, Kinderta-
gesstätten oder sonstigen Begegnungsorten effektiver 
präsentieren“, freut sich René Albani, Geschäftsführer 
des Landschaftspflegeverbandes.
„Umweltbildung hat glücklicherweise in den letzten 
Jahren mehr Beachtung gefunden. Deshalb ist die 
Investition in das übergebene Umweltbildungsmobil 
auch ein sichtbares Zeichen dafür, wie die Politik das 
Ganze entsprechend ihrer Möglichkeiten unterstützt 
und fördert“, so Umweltminister Wolfram Günther. 
Für das Team des Landschaftspflegeverbandes lassen 
sich nunmehr auch bestimmte Schwerpunkte bezüg-
lich der „Jungen Naturwächter“ (JuNa) im gesamten 
Landkreis Zwickau besser realisieren. Derzeit betreut 
der LPV fünf Gruppen Junger Naturwächter in Neukir-
chen, Zwickau, Limbach-Oberfrohna, Rödlitz und Lan-
genweißbach. Aktuell sind das vierzig Kinder, vorwie-
gend im Grundschulalter, die Grund- und Aufbaukurse 
besuchen. 

Jetzt ist es möglich, mit dem Umweltbildungsmobil auch 
komplexe und materialaufwendigere Einsätze inmitten 
der Natur an Gewässern und anderen Standorten abzu-
halten und gleich vor Ort die entsprechenden Untersu-
chungen und Dokumentationen durchführen.
Roland Wagner

Neuigkeiten von den Wasserwerken
Aktualisierung der Zusatzstoffe

Die Wasserwerke Zwickau GmbH gibt in Erfüllung des 
§ 26 der Verordnung über die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung, 
zuletzt geändert am 23. Juni 2023) ihren Abnehmern 
die verwendeten Zusatzstoffe für die Aufbereitung 
von Wasser zu Trinkwasser bekannt.
Der Einsatz der Aufbereitungsstoffe erfolgt auf der 
Grundlage des § 20 der Trinkwasserverordnung.

Trinkwasserherkunft: 
Fernwasser Südsachsen (Wasserwerk Burkersdorf)

Zusatzstoff Verwendungszweck
Calciumhydroxid Einstellung pH-Wert
Kohlenstoffdioxid Aufhärtung
Kaliumpermanganat* Oxidation
Polyaluminiumchlorid Flockung
mittelanionisches  
Polyelektrolyt* Flockungshilfe

Aluminiumsulfat Flockung
Natriumhydroxid Einstellung pH-Wert
Aktivkohle* Adsorption
Chlor Desinfektion
Chlordioxid Desinfektion

„Tag des offenen Denkmals“
Zum „Tag des offenen Denkmals“ laden die Wasser-
werke Zwickau am Sonntag, dem 8. September 2024, 
von 10:00 bis 15:00 Uhr in das Wasserwerk Wiesen-
burg und in den Wasserturm Oberplanitz ein.
Ab 1890 versorgte das Wasserwerk Wiesenburg 
(Weißbacher Str. 2, 08134 Wildenfels OT Wiesenburg) 
den Hauptteil der Einwohner in Zwickau. Bis 2006 
lieferte es ausreichend Rohwasser für die Trinkwas-
ser-Aufbereitung. Seit 2008 wird mit der Wasserkraft-
anlage (Turbinen) Strom erzeugt, seit 2014 sind die 
Stadtwerke Mainz Pächter der Anlage. Wir möchten 
der Öffentlichkeit zum „Tag des offenen Denkmals“ 
das eindrucksvolle historische Gebäude und die Origi-
naltechnik in einer Ausstellung „Über 100 Jahre Was-
serwerk Wiesenburg“ vorstellen.
Im Inneren des Wasserturmes Oberplanitz (Ernst-Au-
gust-Geitner-Str. 1, 08064 Zwickau) können sich Besu-
cher über die Geschichte der Wasserversorgung und 
über den Wasserturm informieren. Bei schönem Wet-
ter kann man nach dem Erklimmen der 118 Stufen von 
der Aussichtsplattform aus seinen Blick in die Weite 
schweifen lassen.
Ihre Wasserwerke Zwickau
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Betrüger geben sich am Telefon als Familienangehörige, Polizeibeamte und oftmals auch als Bankmitarbeiter aus. Sie überzeugen 
ihre Opfer durch Lügengeschichten und geschickte Gesprächsführung zur Herausgabe ihrer persönlichen Daten und Ersparnisse.

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. 

Beenden Sie das Gespräch, wenn der Anrufer Geld fordert bzw. erbittet, egal welche Geschichte Ihnen erzählt wird.

Geben Sie niemals Ihre Kreditkartendaten, Debit-Kartennummer, TAN-Nummern oder Passwörter am Telefon preis, auch nicht 
gegenüber Ihrem vermeintlichen Bankberater. Banken fragen Sie niemals nach diesen vertraulichen Informationen.

Lassen Sie sich am Telefon niemals unter Druck setzen. Wenn Ihnen ein Anruf merkwürdig vorkommt, legen Sie auf.   

Verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei unter der 110. 

Falls Sie Opfer von Betrug geworden sind, informieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Vorsicht Telefonbetrüger! 
Hinweise der Polizei Sachsen
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Visueller Spaziergang  
durch das 550 Jahre junge Lauterbach 

Anfang Juni wurden in der Lauterbacher Ortslage in 
Vorbereitung des Dorffestes und der Feierlichkeiten zu 
„550 Jahre urkundliche Ersterwähnung Lauterbachs“ 
an historischen Punkten Informationstafeln für einen 
„Visuellen Spaziergang“ aufgestellt. Auf den über vier-
zig Tafeln erfährt der geneigte Leser Wissenswertes zu 
den jeweiligen Gebäuden oder Flächen.

Hinweistafel an der Lauterbacher Gasse

Hinweistafel am Pfarrteich mit Insel

Aus Anlass des Jubiläums hatte eine kleine Gruppe 
aus dem erweiterten Dorffestkomitee außerdem eine 
20-seitige Festschrift erarbeitet, in der viel über die 
geschichtliche Entwicklung Lauterbachs sowie Inte-
ressantes über markante Punkte im Dorf und das Ge-
schäfts- und Vereinsleben nachgelesen werden kann. 
Dafür wurden zahlreiche Recherchen durchgeführt 
und viel Material gesammelt und gesichtet. Zum Dorf-
fest konnten zahlreiche Festschriften verkauft werden 
und die darin eingelegten Lagepläne halfen, die Stand-
orte der Informationstafeln zielsicher zu finden. 

Nach wie vor besteht die Möglichkeit, die Festschriften 
zu den Öffnungszeiten im „Gasthof Lauterbach“ oder 
in Neukirchen im Blumenhaus „Am Anger“ bei Adel-
heid Luckner käuflich zu erwerben.
„Es ist schon interessant, dass es einst in dem kleinen 
Dorf zwei Fahrradhändler und Fahrradreparaturwerk-
stätten sowie auch zwei Schuster gab. Ja selbst einen 
Friseur, Fleischbeschauer und Buchbinder gab es.  

Industrie- und
Handelskammer Chemnitz

Regionalkammer Zwickau

Sprechtage der IHK
Informationsveranstaltung für Existenzgründer

Handwerkskammer Chemnitz, Außenstelle Zwickau 
und IHK Chemnitz, Regionalkammer Zwickau geben ei-
nen Überblick zu den Schritten in die Selbstständigkeit 
und beraten bei individuellen Problemen (Business-
plan, Gewerberecht, Fördermöglichkeiten und soziale 
Absicherung). 
Termin: Do., 05.09.2024, 16:00 – 18:00 Uhr
 Gründerzeit Hub Zwickau
 Äußere Schneeberger Straße 35
 08056 Zwickau
Kontakt: Ina Burkhardt, Tel. 0375 814-2340
 ina.burkhardt@chemnitz.ihk.de
 Christian Sauer, Tel. 0375 787056
 c.sauer@hwk-chemnitz.de
Infos/Anmeldung unter www.ihk.de/chemnitz/, mit der 
Eingabe der VA-Nr. 3298372 (Suchfunktion). 

In der Schlossgärtnerei war zudem eine Schnapsbren-
nerei integriert“, so Karsten Ebert von den Heimat-
freunden. 
Zusätzlich sind an allen Anschlagtafeln im Ort, unter 
anderem in der oberen Dorfstraße, am Gasthof und in 
der Bergstraße, große Plakate mit den Positionen aller 
43 Informations- und Hinweistafeln für den Visuellen 
Spaziergang angebracht. Natürlich möchte man den 
Gästen und all den Interessierten, die Lauterbach be-
suchen, noch recht lange die Möglichkeit geben, etwas 
über die Entwicklung des kleinen Dorfes zu erfahren. 
Aus diesem Grund haben die „Heimatfreunde Lau-
terbach“ beschlossen, die Tafeln noch mindestens 
bis zum diesjährigen Drachenfest des Landlustvereins 
stehen zu lassen. Dieses findet am 5. Oktober 2024 
wieder an den „Drei Pappeln“ statt.
Natürlich ist die Arbeit der Heimatfreunde Lauterbach 
noch längst nicht beendet. „Es gilt, jetzt noch weiter 
Material zu sammeln und Unterlagen zu sichten“, so 
Karsten Ebert. „Ob es in Zukunft jährlich eine neue 
Ausgabe einer Festschrift mit neuem Inhalt gibt oder zu 
einem späteren Zeitpunkt, das müssen wir zeitnah ent-
scheiden. Wir konzentrieren uns erst einmal darauf, die 
noch angebotenen Materialien von den Lauterbachern 
digital abzuspeichern und dann sehen wir weiter. Zudem 
werden in diesem Zusammenhang aktuell Recherchen 
durch Loni Christer, eine Geschichtsstudentin aus Lau-
terbach, in verschiedenen Archiven zu geschichtlichen 
Unterlagen über unseren Ort durchgeführt.“
Roland Wagner
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